
 

 
 

 

 Ge/k.   

 

Unbezahlte Beschäftigung ausländischer Ärzte zum Zwecke der Facharztweiterbildung 

 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

gemäß § 4 der Weiterbildungsordnung für die Ärztinnen und Ärzte in Rheinland-Pfalz muss eine ärztli-

che Weiterbildung im Rahmen angemessen vergüteter ärztlicher Berufstätigkeit erfolgen. 

 

Der Vorstand der Landesärztekammer sowie die Bezirksärztekammern in Rheinland-Pfalz haben be-

schlossen, dass zukünftig eine Prüfungszulassung als Abschluss einer ärztlichen Weiterbildung grund-

sätzlich nur nach einer regulär absolvierten Weiterbildung auf der Grundlage eines regulären Arbeitsver-

trages möglich ist. 

 

Sofern in Ihrem Hause Ärztinnen und Ärzte zum Zwecke der Facharztweiterbildung mit Drittmitteln 

beschäftigt werden sollen bzw. bereits beschäftigt werden, bitten wir diese über die Neuregelung zu in-

formieren. 

 

Um Missverständnisse zu vermeiden, informieren Sie uns bitte, wenn in Ihrem Hause bereits Ärztinnen 

und Ärzte ohne reguläre Arbeitsverträge tätig sind, die beabsichtigen, auf dieser Basis eine Prüfungszu-

lassung als Abschluss einer ärztlichen Weiterbildung zu beantragen. 

 

Übermitteln Sie uns in diesem Fall - möglichst umgehend für diese Ärztinnen und Ärzte die erforderli-

chen Informationen – insbesondere seit wann und in welcher Abteilung die Beschäftigung erfolgt, ob 

eine Übernahme in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis geplant ist bzw. weswegen diese nicht ange-

strebt wird. 

 

Ein entsprechendes Merkblatt für ausländische Gastärzte ist zur Information beigefügt.  

 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

gez. 

(Dr. med. Karlheinz Kurfeß) 
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